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Mietpreis  
Der Mietpreis bar bei Schlüsselübergabe zu bezahlen. 
 
Übergabe 
Der Mieter hat sich einige Tage vor Mietbeginn mit dem Vermieter (Madlen Peter 079/871 96 06) zwecks 
Vereinbarung der Übernahme und Rückgabe in Verbindung zu setzen. Bei Ablauf der Mietdauer ist der 
Schlüssel dem Vermieter zurück zu geben. Dieser kontrolliert das Inventar sowie die Reinigung der 
Räumlichkeiten. 
 
Annullation 
Tritt der Mieter bis 14 Tage vor Mietbeginn vom Vertrag zurück, wird ihm ein Unkostenbeitrag von  
CHF 50.00 verrechnet. Tritt der Mieter später als 14 Tage vor Mietbeginn vom Vertrag zurück, wird der 
gesamte Mietpreis zugunsten des KV Bäderstadt verrechnet. 
 
Haftung 
Der Mieter haftet für jeden entstandenen Schaden, der durch die Benutzung des Clubhauses entsteht. 
Schäden sind zu melden und werden in Rechnung gestellt. Der Eigentümer des Clubhauses, KV 
Bäderstadt Baden, lehnt jede Haftung für Unfälle ab, die bei der Benutzung des Clubhauses entstehen. 
 
Reinigung 
Sämtliche Räume sind sauber (Besenrein) zu verlassen. Bei Küchenbenutzung ist die Küche so zu 
hinterlassen wie sie übernommen wurde (Geschirr abgewaschen und verräumt, alles sauber gereinigt) 
Allfällig notwendige Nachreinigungen werden zum Stundenansatz von CHF 50.00 verrechnet. 
 
Allgemeine Bestimmungen: 
 
➢ Parkplätze vor dem Übungsplatz benutzen, sämtliche Zufahrten sind frei zu halten. 
➢ Übermässiger Lärm und die Benutzung von Lautsprecheranlagen ausserhalb der geschlossenen 

Räume ist untersagt. Ebenso das Abbrennen von Feuerwerk. 
➢ Die Ruhezeiten sowie die Nachtruhe sind einzuhalten (Polizeireglement Stadt Baden) 
➢ Das Rauchen im Clubhaus und auf der Veranda ist zu unterlassen 
➢ Beim Verlassen des Clubhauses sind sämtliche Fenster und Türen zu schliessen sowie das Licht zu 

löschen. 
➢ Das Clubhaus wird nicht an unter 25-jährige vermietet. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 19.10.2018       KV “Bäderstadt“ Baden   

 
 

http://www.kv-baederstadt.ch/

